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Sehr geehrter Herr Hucke,

unter Bezugnahme auf lhr o.g. Schreiben teilen wir lhnen mit, daß laut Entscheidung und dem
Willen der Ortsgemeinde Waldmohr in der gesamten Ortsmitte keine Werbetafeln auf
gemeindlichen Flächen oder gemeindlichen Anlagen mehr zugelassen werden.
Dies betrifü die Saarpfalzstraße -beginnend vor dem Kreisel Nord (Bäckerei Reichhart) bis
zur ev. Kirche, die Weiherstraße entlang dem Marktplatz, den Marktplatzbereich selbst, die
Bruchstraße incl. ,,Walter Hanß-Platz", die Rathausstraße -ab Metzgerei Gries- bis hoch zur
Ei nm ü nd ung Saarpfalzstraße.
lm weiteren Verlauf der Saarpfalzstraße -ab Ausfahrt Rothenfeldsporthalle (Zahnarzt
Pöllmann) bis Kreisel Süd, inkl. Kreisverkehrsplatz (siehe beil. Ortsplan).

Ansonsten bestehen gegen die Anbringung der Werbetafeln der Größe DIN A 1 innerhalb der
Verbandsgemeinde Waldmohr keine Bedenken, wenn diese nur innerhalb geschlossener
Ortschaften und nach Rücksprache mit den Grundstückseigentümern aufgestellt werden.

Wahlwerbung darf nicht so aufgestellt werden, dass dadurch Verkehrszeichen verdeckt oder die
notwendigen Sichtfelder, z.B. an Fußgängerübenruegen, Knotenpunkten, Haltesichtweiten in engen
Kurven, etc. beeinträchtigt werden.

Da die lnnenflächen von Kreisverkehrsplätzen (KVP) generell nicht dazu geeignet sind, als
Standorte für Plakatwerbung bei Wählern zu dienen, und die Vielzahl der Plakate in einem KVP zu
Sichtbehinderungen, Ablenkungen und damit zu Verkehrsgefährdungen führen kann, sollten diese
dort grundsätzlich nicht angebracht oder aufgestellt werden.
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Konten der Verbandsgemeindekasse:

Kreissparkasse Waldmohr 040-004 020 (BLZ 540 515 50)
VR-Bank Südwestpfalz eG 4 114 884 (BLZ 542 617 O0)

VR-Bank Westpfalz403 172 (BLZ 540 616 50)
Postbank Ludwigshafen 3 870-679 (BLz 545 100 67)


